
11-1220 der Beilagen zu den stenographischen.Protokollen des Nationalrates 
XI. Ges~tzgebungs~eriode 

25.3.1968 

517/A.B. 

zu 625/J 
Anfragebeantwortung 

des Bundesministers fUr Inneres S 0 r 0 n i c s 

auf die Anfrage der Abgeordneten B a ban i t z und Genossen, 

betreffend Auflösung der Grenzdienststelle Bruckneudorf. 

-.-.-.-

Ill,c Beanl.wottungl'd§r;won::::a:eriHerrenc:Abgeordne±en Babani tz, NUller und 

Genossen am 14.3.1968 an mich gerichteten Anfrage Nr~ 625/J, betreffend Auf

lösung der Grenzdienststelle Bruckneudorf, beehre ich mich mitz~teilen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: Eine Grenzdienststelle der Gendarmerie besteht 

in Bruckneudorf nicht und kann daher weder aufgelöst noch der Zollwache un

terstellt werden. 

Was die Übertragung der durch Sicherheitsorgane zu versehenden Grenz

kontrolle auf Bedienstete der Zollämter und der Zollwache q.n anderen Grenz

Ubergangsstellen anbelangt, wird das Bundesminist~rium fUr Inneres im Ein

vernehmen mit dem Bundesministerium fUrFinanzen die Übertragung durch Ver

ordnung Uberall dort anordnen,- wo dies im öffentlichen Interesse gelegen 

ist und der zweckmüßigen, einfachen und kostensparenden Gestaltung der 

Grenzkontrolle dient (§ 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes BGB1.Nr. 220/67). 

Zu Punkt 2 der Anfrage: § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes BGBl.Nr. 220/67 

sieht lediglich ein Einvernehmen des Bundesministeriums fUr Inneres mit dem 

Bundesministerium fUr Finanzen, nicht aber mit dem jeweiligen Landeshauptmann 

vor, dem in Angelegenhei~der Grenzkontrolle keine gesetzlichen Kompetenzen 

zukommen. 

Zu ?unkt 3 der Anfrage: Die durch die Übertragung der Grenzko,ntrolle 

auf Zollorgane. freiwerdenden Sicherheitsorgane werden im Rahmen ihrer 

Dienstbehörde bzw. der Bundesgendarmerie anderen dienstlichen Verwendungen 

zuge fUhrt werden, fUr welche sie angesichts des herrschenden Personal...;. 

mangels zum Teil bereits dringend benötigt werden. Dabei wird getrachtet 

werden, allenfalls entstehende soziale Härten nach Möglichkeit zu vermeiden 

oder zu mildern. 

-.-.-.-.-
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